
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

Newsletter der Familienkasse Bayern Süd │ Ausgabe 04/2023 

zugänglich. einfach. effektiv. 

Liebe Netzwerkpartnerin, lieber Netzwerkpartner, 
 
wir verabschieden uns mit der letzten Ausgabe FamKa XPress 
des Jahres 2023. Damit erhalten Sie alles Wissenswerte zum 
Jahreswechsel aus den Bereichen Recht, Organisation und  
Online-Angebote. 
 
Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und alles Gute für 2024.  
 
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit! 
 
 
Ihre Familienkasse Bayern Süd 
Unsere Mission: „Wir helfen Familien!“ 
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KINDERZUSCHLAG STEIGT 2024 DEUTLICH  
(vorbehaltlich der Verkündung im BGBL) 
 
Für den Kinderzuschlag (KiZ) werden sowohl die Regelbe-
darfssätze im Bürgergeld als auch der KiZ-Höchstbetrag je 
Kind erneut angehoben: 
 
 

 

 ab 01.01.2023 ab 01.01.2024 

Höchstbetrag KIZ je Kind 250 € 292 € 
 

Die Anpassungen erfolgen automatisch, sodass keine gesonderten Anträge notwendig sind. 
 

Das folgende Beispiel zeigt, warum noch mehr Familien als bisher einen möglichen Anspruch auf 
Kinderzuschlag haben: 
 

• 4-köpfige Familie, Elternpaar, zwei Kinder (5 und 8 Jahre) 

• Warmmiete: 1.000 Euro 
 
Bisherige Einkommensspanne (bis 12.2023) 
für möglichen KiZ Anspruch 

Neue Einkommensspanne (ab 01.2024) 
für möglichen KiZ Anspruch 

 
Netto ca.: 1.980 Euro bis 3.090 Euro* 

(Brutto ca.: 2.600 Euro bis 4.400 Euro) * 

                              ✔ 

Anspruch auf KiZ möglich 
 

 
Netto ca.: 2.060 Euro bis 3.390 Euro* 

(Brutto ca.: 2.600 Euro bis 4.750 Euro) * 

                              ✔ 

Anspruch auf KiZ möglich 

 
*Es handelt sich lediglich um Orientierungswerte. 

 

WICHTIG:   
Über den KiZ-Lotsen sollte zu Jahresbeginn ein möglicher Anspruch geprüft werden. Mittlerweile 
werden zahlreiche KIZ-Rechner im Internet angeboten. Da diese häufig die rechtlichen Berech-
nungsmodalitäten nicht ausreichend berücksichtigen, verwenden Sie bitte ausschließlich den KiZ-
Lotsen der Familienkasse. 
 

Aktualisiertes Infomaterial zum KiZ (verfügbar ab 2024)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nachfolgendes Schaubild zeigt die Leistungen und wohin man sich wenden kann: 

Merkblatt  Flyer 

 

Mit nur einem Klick… 

Selbst wenn sich nur ein KiZ-Anspruch in geringer Höhe ergibt, lohnt die Antragstellung.  

Der KiZ-Anspruch begründet nämlich einen Anspruch auf die vielfältigen Leistungen des Bildungs- 

und Teilhabepaketes und die Befreiung von KiTa-Gebühren. 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba016190.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kiz2-merkblattkinderzuschlag_ba015395.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-verstehen/kiz-lotse
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kiz2-merkblattkinderzuschlag_ba015395.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba016190.pdf


 

3 
 

Newsletter der Familienkasse Bayern Süd │ Ausgabe 3/2022 

F
a

m
il

ie
n

k
a

s
s

e
 B

a
y

e
r

n
 S

ü
d

 

 

BILDUNG UND TEILHABE –  

VORAUSSETZUNGEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN 
 

Unterschiedliche Zuständigkeiten, einheitliche Ansprüche. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
 
 

Zusätzlich werden die Kosten für die KiTa  

übernommen. 

Beraten werden Sie von den Trägern der  

öffentlichen Jugendhilfe. 

 

Bürgergeld 

 

Jobcenter 

Asylbewerber- 

leistungen 

 

Sozialhilfe 

 

Kinderzuschlag 

keine bundeseinheitliche Regelung, bitte informieren Sie sich:                                  

www.bmas.de > Arbeit > Bürgergeld > Bildungspaket > Anlaufstellen 

 

Wohngeld 

 

Sozialgeld 

eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge 

Leistung 

tatsächliche Kosten 

Was wird übernommen 

mehrtägige Klassen- und KiTa-Fahrten tatsächliche Kosten 

Beförderung zur Schule tatsächliche Kosten 

Lernförderung tatsächliche Kosten 

persönlicher Schulbedarf 195 Euro pro Kind pro Schuljahr 

Mittagsverpflegung in Schule oder KiTa tatsächliche Kosten 

Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der 

Gemeinschaft (Sportvereine, Musikschule) 
15 Euro monatlich 

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Bildungspaket/Anlaufstellen/anlaufstellen.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Bildungspaket/Anlaufstellen/anlaufstellen.html
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NEU: SONDERZUSTÄNDIGKEIT DES 
ZENTRALEN KINDERGELDSERVICE (ZKGS) 
 
Wer ist für die Kindergeld- und Kinderzuschlagszahlungen in-
nerhalb der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
zuständig? 
 
 

Grundsätzliche Zuständigkeit: 
Ihre regional zuständige Familienkasse! Sie richtet sich in der Regel nach dem Wohnsitz des Kin-
dergeldberechtigen. Für den südbayerischen Raum ist dies die Familienkasse Bayern Süd und für 
persönliche Vorsprachen die nächstgelegene Familienkasse vor Ort. 
 
Besondere Zuständigkeit: 
Für folgende Kundengruppen ist losgelöst vom Wohnortprinzip der Zentrale Kindergeldservice 
(ZKGS) zuständig: 

• Bestimmte Beschäftige des öffentlichen Dienstes (insbesondere im Bereich des Bundes) *  

• Personen mit sensiblen Daten (z.B. bei melderechtlicher Sperre, Auskunftssperre, Sperre 
bei Inkognito-Adoption) * 

• Kindergeld-/Kinderzuschlagsfälle unter Berücksichtigung von Kindern mit Behinderung 

 
* Diese Kundengruppen werden bereits vom ZKGS betreut. 

 
Familien mit Kindern, die eine Behinderung haben, wurden bisher von der regional zuständigen 
Familienkasse (hier Familienkasse Bayern Süd) betreut. Sie werden bis Ende Januar 2024 auto-
matisch an den ZKGS übergeben. Die Übergabe bedeutet für unsere Kunden: 

• keine Zahlungsunterbrechung  

• kein neuer Antrag erforderlich  

• keine Änderung der Kindergeldnummer  

• Versand eines Informationsschreibens mit den neuen Kontaktdaten des ZKGS  
 
 
 
 

 
 
        
 
  

 Bei allen Anliegen bitte unbedingt die Kindergeldnummer angeben.  

      
 
 
 

 
 
 
 

 

ZKGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Alle weiteren Kontaktdaten finden sich im Informationsschreiben.  

 

 

Familienkasse Zentraler Kindergeldservice 

Ihr Kontakt zu uns  

Eine elektronische Kontaktaufnahme mit dem ZKGS 
kann ganz einfach über  
„Mitteilung an die Familienkasse“ erfolgen: 

 

Alle Online-Services stehen unter  
www.familienkasse.de bzw. www.kinderzuschlag.de   
zur Verfügung:  
 
 

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/familienkasse/familienkasse-bayern-sued-regensburg.html
https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen?in=familienkassen
https://web.arbeitsagentur.de/opal/kgo-veraenderung-ui/mitteilungstyp
http://www.familienkasse.de/
http://www.kinderzuschlag.de/
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Hier können Sie den Newsletter FamKa XPress abonnieren oder abmelden. 
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ONLINE-ANTRAG BEI GEBURT –  
NOCH EINFACHER 

 
Das Schaubild gibt einen schnellen Überblick zur vereinfach-

ten Antragstellung ab Januar 2024:  

 

      

Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt)  

  
 Das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt nach der Geburt automatisch die 

Steueridentifikationsnummer (SteuerID) des Kindes an die Familienkasse. Zeit-

gleich wird diese wie bisher auch den Eltern/dem Kind mitgeteilt. 

 

 

Die Familienkasse übersendet an das neugeborene Kind ein Anschreiben zur  

Antragstellung auf Kindergeld mit einem persönlichen Zugangs-Code. 

 
Kind/Kindergeld- 
Berechtigte(r) 

Mit Eingabe des Zugangs-Codes unter www.familienkasse.de gelangt der Antrag-

steller (i.d.R. ein Elternteil) zum Kindergeldantrag. Dieser enthält zur Vereinfachung 

bereits vorgeblendete Daten. Somit müssen nur noch fehlende Angaben ergänzt 

werden.  

Online-Antragstellung 

 

 

 
  Alternative 1 – mit Online-Identifikation        Alternative 2 – ohne Online-Identifikation 

Über das Portal BundID gelangt man zu den 
Identifizierungsmöglichkeiten (z.B. ELSTER o-
der Personalausweis mit Onlinefunktion). Ein 
Konto bei BundID ist nicht erforderlich, eine 
Anmeldung als Gast reicht aus! Nach Auswahl 
der gewünschten Identifizierungsart ist der An-
trag noch zu ergänzen und kann dann ohne 
Unterschriftserfordernis direkt online an die Fa-
milienkasse übermittelt werden. 

In bestimmten Fällen sind die ausgefüllten For-
mulare noch auszudrucken und zu unterschrei-
ben. Anschließend können sie hochgeladen 
und über Mitteilung an die Familienkasse digi-
tal, sicher und portofrei an die Familienkasse 
übermittelt werden. 

 
 

 
 
 

Familienkasse 

Familienkasse 

mailto:Familienkasse-Bayern-Sued.Netzwerken@arbeitsagentur.de?subject=Anmeldung%20FamKa%20XPress%20-%20Familienkasse%20Bayern%20Sued
mailto:Familienkasse-Bayern-Sued.Netzwerken@arbeitsagentur.de?subject=Abmeldung%20FamKa%20XPress%20-%20Familienkasse%20Bayern%20Sued
http://www.familienkasse.de/
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/veraenderungen-mitteilen

